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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1989

Norm

ASVG §183 Abs2 S1

Rechtssatz

Der einjährige Zeitraum beginnt mit der Zustellung eines nicht durch rechtzeitige Klage außer Kraft gesetzten

Bescheides, der Rechtskraft eines Urteils oder der Wirksamkeit eines gerichtlichen Vergleiches über die Feststellung

einer Dauerrente.

Entscheidungstexte

10 ObS 70/89

Entscheidungstext OGH 09.05.1989 10 ObS 70/89

Veröff: SSV-NF 3/54

10 ObS 149/02p

Entscheidungstext OGH 27.09.2002 10 ObS 149/02p

Beisatz: Tritt der keinem weiteren Rechtszug unterliegende Leistungsbescheid nicht durch eine rechtzeitige Klage

außer Kraft (§71 Abs1 ASGG), beginnt die Jahresfrist des §183 Abs2 Satz1 ASVG mit der Zustellung des

Leistungsbescheids. (T1)
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